
12. Nachtrag 

zur Satzung der Seemannskasse 
der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

 
 

Die Satzung der Seemannskasse der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See vom 01.01.2009 in der Fassung des 11. Satzungsnachtrags wird wie folgt geändert:

 
 
 

Artikel 1
1. In § 20 Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „monatlich im Voraus“ gestrichen.

 
 

2. § 20 wird um die folgenden Absätze 4 und 5 ergänzt:
„(4) Die laufenden Leistungen nach § 9 Nr. 1 bis 3 und 5 bis 6 werden am Ende des 

Monats fällig, zu dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.
(5) Bei Beginn der laufenden Leistungen nach Absatz 4 vor dem 1. Juli 2018 werden 

diese und alle nachfolgenden Leistungen zu Beginn des Monats fällig, zu dessen 
Beginn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.“

 
 

3. § 24 Absatz 1 Satz 4 wird gestrichen.

  
 

4. Nach § 24 Absatz 1 Satz 3 werden folgende Sätze angefügt:

„Die Rücklage wird mindestens in zweifacher Höhe des Betrages, der nach dem 
Haushaltsplan auf einen Monat entfallenden Ausgaben gebildet; sie soll das 
Fünfzehnfache des Betrages, der nach dem Haushaltsplan auf einen Monat entfallenden 
Ausgaben nicht übersteigen. Ein darüber hinausgehender Betrag ist durch ein 
wissenschaftliches Gutachten zu begründen. Das Gutachten ist spätestens alle fünf 
Jahre zu aktualisieren.“

 
 

5. § 24 Absatz 1a wird gestrichen.
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Artikel 2
1. Artikel 1 Nrn. 1 und 2 treten am 01.07.2018 in Kraft.

 
2. Artikel 1 Nrn. 3 - 5 treten am Tag nach der Veröffentlichung im Internet unter 

„www.kbs.de“ in Kraft.
 
 

Einstimmig beschlossen in der Sitzung der Vertreterversammlung am 24. November 2017.
 
 
 
 
    
                   Frank Vanhofen
   Vorsitzender der Vertreterversammlung

 

 

 

Genehmigung

Der vorstehende, von der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Knapp-

schaft-Bahn-See am 24. November 2017 beschlossene 12. Nachtrag zur Satzung der 

Seemannskasse wird gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 SGB IV in Verbindung mit § 90 Abs. 1 

SGB IV genehmigt.

 

Bonn, den 11. Dezember 2017 Bundesversicherungsamt
411 - 69341.00 - 2831/2008 Im Auftrag

(Ritter-Fischbach)
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